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Für welches Gesanglehrmittel entscheiden wir uns?*)
Von ff.

Die st. ga'liscben Bezirkakonferenzen haben sich in
den nächsten Tagen mit der Wahl eines obligatorischen
Gesanglehrmittels für die Primarschule zu beschäftigen.
Der h. Erziehungsrat legt ihnen diesbezüglich mehrere

Fragen vor, welche auch für die Lehrer der übrigen Schweiz

nicht ohne Interesse sind. ,1. Halten Sie für den Gesang-
Unterricht an der Primarschule eine ZrferfmamwrfM«^, die
als solche stufenmässig geordnet ist, aber keinen syste-
matisch geordneten tAcoreriscAf« LeAr- «wrf

enthält, für sich allein schon für ein ausreichendes Lehr-
mittel für rffe Hanrf rfes ScAä/ers?" Wir beantworten
diese Frage mit Ja. Immer mehr bricht sich die Über-

zeugung Bahn, dass der verfassungskundliche Unterricht
an Geschichte und Erfahrung, die Sprachlehre an Lesen

und Aufsatz anzuschliessen sei. So sollte auch die Ge-

Sangstheorie aufs engste mit dem Gesang verbunden werden,
in der Weise, dass die einzelnen Lieder die Anschauungen
liefern, aus welchen die Gesangstheorie ihre Begriffe, ihr
System bildet. Eine solche Gesangstheorie hat bleibenden

Wert; dagegen führt die Benutzung eines gedruckten
theoretischen Leitfadens nur zu leicht in Versuchung, einen

isolirten, selbständigen Gang in Gesangstheorie einzu-

schlagen, welcher der sichern konkreten Unterlage meist
entbehrt und dessen Resultate, leicht und schnell, wie sie

gewonnen wurden, wieder in nichts zerrinnen. Da bei
einem auf psychologischen Grundsätzen beruhenden Unter-
rieht ein System (zwar kein vollständiges) vom Schüler so

wie so verarbeitet wird, erscheint uns ein gedrucktes
System, ein systematisch geordneter Leitfaden für Gesangs-

theorie, für die Hand des Schülers entbehrlich. Jedenfalls
dürfte eine einfache systematische Zusammenstellung, wie
sie Meyers „Lwrferstfrawss" in den Anhängen bietet, genügen.

*) Anm. d. Red. Wir geben nachstehender Einsendung Raum,
in der Meinung, dass abweichende Anschauungen in gleicher Weise
in anserm Blatte Platz finden sollen.

„2. Wenn ja, welcher Liedersammlung geben Sie den

Vorzug, ScA<7uW/n („Lieder für Jung und Alt"),
(„Helvetia") oder il/ri/er („Liederstrauss")?

Wer die drei hübsch ausgestatteten Büchlein verglei-
chend durchblättert, dem wird es schwer, eines der Ge-

schwister auf den Schild zu heben und die zwei andern

zu Verstössen. Wer jedoch in jeder Sammlung Lied für
Lied nach Text und Melodie genau prüft, dem können
bedeutende Verschiedenheiten der drei Konkurrenten nicht
verborgen bleiben. — Schäublin, um dem Alter die Ehre

zu geben, nahm lange Zeit den ersten Rang ein unter den

schweizerischen Schullieder-Sammlungen. Seit einem De-
zennium ungefähr trat er etwas in den Hintergrund, er

befriedigt nicht mehr ganz. Darauf weist schon die Tat-
sache hin, dass in der Ostschweiz kurz nach einander drei

neue, ansehnliche Sammlungen auftauchen und bedeutende

Verbreitung finden konnten: Wiesner, Zweifel, Meyer. Wie
ist dieser Umschwung zu erklären? — Früher verlangte
man für die Schule vor allem textlich und musikalisch

leichte, gefallige Lieder, und diesem Bedürfnis entsprach
der „alte Schäublin". Später aber fand man, es sei auch

nicht ganz gleichgiltig, was man besinge. Wie der erste

Toast am eidgenössischen Fest, so gebühre auch das

schönste Lied rfew FaterZawrf. Man verlangte Fater/anrfs-
Werfer. Diesem Bedürfnis aber kam Schäublin nicht ge-
nügend entgegen. Wäre das schweizerische Vaterlandslied
in dem Büchlein zu seinem Rechte gekommen, es hätte

im Aaslande nie die enorme Verbreitung gefunden. Das

historische Vaterlandslied ist bei Schäublin mangelhaft ver-
treten. Dies ist der erste Grund, warum wir nicht für
„Schäublin" einstehen. Ein Lehrmittel, das der Staat

bezahlt, das in alle Hütten wandert, soll »oZAsWîwWVA

waWowa/ sein. Ferner sind die Lieder bei Schäublin nicht
stufenmässig nach dem Grad der musikalischen und text-
liehen Schwierigkeit geordnet, sondern nach dem Text-
inhalt, wodurch die Auswahl eines musikalisch passenden
Liedes erschwert und mancher Lehrer verleitet wird, ein

zu schwieriges Lied in Angriff zu nehmen. Ein staatliches
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Lehrmittel sollte dem jüngeren Lehrer ein sicherer Führer
sein, der Fehltritte verhüten hilft, statt sie zu veranlassen.

Schäublin entspricht den Anforderungen der ersten erzieh-

ungsrätlichen Frage nicht, er ist nicht „s/w/ewmössi</

^eordweZ".

Diese Fehler haben Zweifel und Meyer zu vermeiden

gesucht. Der vaterländische Gedanke ist bei beiden schon

im Titel angedeutet: Helvetia, Liederbuch für Schweizer-

schulen; Liederstrauss, Yaterländisches Volksliederbuch.
Beide haben die Gesänge nach den Klassen oder Schul-

jähren geordnet und die verschiedenen Kategorien : reli-
giöse, Gesellschafts-, Natur-, Vaterlandslieder etc. auf die
einzelnen Stufen verteilt. Das ist ein bedeutender Fort-
schritt gegenüber Schäublin. Bei Zweifel und Meyer ist
das Vaterlandslied in den Vordergrund gerückt (bei ersterem
fast aufdringlich) ; beide bringen sogar eine Abteilung
Vaterlands</escAZcAZe, wofür, wie billig, das Naturlied etwas

zurückgedrängt wird. Damit aber hört das Gemeinsame

auf, und wir stossen auf Unterschiede, die viel schwerer

wiegen, als das Übereinstimmende. Bei Meyer ist der vor-
herrschende Eindruck — und zwar von Texten und Me-
lodien — a/Z-P0Z&sZw>wZicA, bei Zweifel »jocZerw. Damit hat
Zweifel einen Fehlgriff getan, der sich jetzt vielleicht noch
nicht bemerkbar macht, um so mehr aber nach zwanzig
Jahren: „Was glänzt, ist für den Augenblick geboren!"
Diese modernen, künstlich gedrechselten Strophen und
Melodien werden nie Gemeingut des Volkes werden. Im
Anfang mögen die zahlreichen Namen der modernen und
modernsten Dichter und Komponisten für die Verbreitung
des Büchleins gute Dienste leisten, aber dasselbe vor dem
FeraZZen zu schützen, vermögen sie nicht. Wohl ist Zweifel
den Devisen „Aus der Schule — für die Schule", „Von
Schweizern — für Schweizer" treu geblieben — ersterer

nur zu treu, denn die Grosszabl seiner wewcw Lieder wird
immer auf <ZZ« ScAwZe AescArüwAZ bleiben — aber den viel
richtigeren Grundsatz „Aus dem Volk — für das Volk"
scheint er weniger beherzigt zu haben. „Wohl ist man
sich im Laufe der Zeit dahin klar geworden, dass das

Volkslied vom Gesangunterrichte nicht auszuschliessen sei,
aber es ißt noch nicht allen Lehrern klar, dass es die erste
und wichtigste Aufgabe des Gesangunterrichtes sein müsste,
den Volksgesang zu pflegen." — „In den Vorreden zu
den meisten Liedersammlungen kann man Klagen darüber
lesen, dass der Volksgesang immer mehr im Abnehmen

begriffen sei, in früherer Zeit sei viel mehr gesungen
worden, die Volkslieder seien dem Volksgemüt entsprossen,
wildwachsend und farbenprächtig, wie die Blumen dem

Wiesengrunde. Es werden allerhand Ratschläge darüber
gegeben, was wohl zu tun sei, um dem augenblicklich
hinkenden Volksgesang wieder auf gesunde und kräftige
Beine zu helfen. Gleich auf den ersten Seiten des Buches
steht dann oft zu lesen, wie man bestrebt sein müsse, den

Gesang der Volksschulkinder zu möglichst künstlerischer

Vollendung zu bringen. Das ist eben die Erbsünde des

Gesangunterrichts : er will Kunstgesang treiben, und da er

es nicht kann, unternimmt er wenigstens Anläufe dazu.

Die Sangeslust des Volkes wird nicht eher wieder zu-

nehmen, als bis der Gesangunterricht endlich einmal auf
die nur äusserlichen, wirkungssüchtigen, für die soliden

Volksnerven nicht passenden Kunstbestrebungen aufrichtig
verzichtet und sich einzig und allein um den Volksgesang,
das liebe, herzige Aschenbrödel der Poesie und um das,

was dazu gehört, ernstlich bemüht." (A. 0. Stiehler, Das

Lied als Gefühlsausdruck.) Die hier gerügten Bestrebungen
treten Zu der Vorrede zur Helvetia zwar nicht zutage, um
so prägnanter aber wacA derselben. Zur Illustration einige
„fromme" musikalische Wünsche der Helvetia: „Feierlich,
mit schwungvollem Vortrag" pag. 184, „bedeutendes cresc.,
Mit grosser Begeisterung" 185, „Sehr breit" 186, „Kräftig
und schwungvoll" 197, „Recht ausdrucksvoll" 218 etc. etc.

Dazu denke man sich die engen Brustkästen und dünnen

Stimmen, wie man sie auch in der Realschule noch meist

zu sehen, bezw. zu hören bekommt! Dazu berücksichtige
man das häufige Abweichen von der Tonart, die vielen

„Lückenbüsser" (Begleitungsfiguren in den Unterstimmen,
welche die Lücken in der Melodie ausfüllen sollen), die

zahlreichen Triolen, den enormen Stimmumfang, und wie

die Zumutungen alle heissen, welche die Helvetia an das

Können der Schüler stellt. Da diese Sammlung offenbar

in erster Linie höhere Anforderungen zu befriedigen strebt,

so musste naturgemäss der unterste Teil, der für das

IV. Schuljahr bestimmt ist, um so schwächer ausfallen.

Er umfasst nur 30 Lieder, von welchen wir die Nummern

10, 20, 23, 27, als musikalisch für diese Stufe zu schwierig,
glauben streichen zu müssen. Der Text der Nummern 1

und 13 erinnert an die Kleinkinderschule und ist das Aus-

wendiglernen nicht wert. Diese abgerechnet, bleiben noch

zwei Dutzend Lieder, von welchen immer noch ein Drittel
für die IV. Klasse eher zu schwer als zu leicht sein dürfte.
Natürlich steigen die Schwierigkeiten in den folgenden Ab-

teilungen, und für die VI. Klasse finden wir bereits Lieder,
die einem gutgeschulten Männer- oder gemischten Chor
Ehre machen würden, vgl. Nr. 84, 121, 125, 130. Kann

man eifriger bestrebt sein, den Kunstgesangschwindel, der
leider selbst unsere Landchöre ergriffen hat, auch in die

Primarschule zu verpflanzen? Schon der Versuch, neue,
unbewährte Lieder Zw soZcAer ZaAZ in die Schule einzu-

führen, wie es die Helvetia tut, während wir doch an längst
bewährten, ewig jungen Volksliedern wahrlich keinen

Mangel haben, muss Bedenken erregen. „Der leistet dem

Volke einen schlechten Dienst, der ihm seine bekannten
und beliebten Weisen vorenthält und ihm dafür neue, un-
bekannte, stm/eZAa/Ze anbietet. Er begeht einen Verrat
am Volksgesang, indem er die Brücke abbricht zwischen
der alten und der jungen, nachwachsenden Generation."

Interessant müsste es sein, diese Kunstliedersammlung in
den Händen der untern Ergänzungsschulabteilungen zu
sehen. Das Kunststück, unser Ergänzungsschullesebuch
noch durch ein verfehlteres Lehrmittel zu übertrumpfen,
wäre fertig. Ein solches Lehrmittel obligatorisch erklären
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und dem Kinde des einfachen Landmannes und Arbeiters
in die Hand drücken, das nie eine Realschule besuchen

wird, hiesse dem Grössenwahn huldigen und dem Volke
Steine bieten statt Brot.

Hr. Dr. Welti-Herzog legt dem eidgenössischen Sänger-
verein ans Herz, er möchte zur Jubiläumsfeier für eine

getreuliche Aufzeichnung, Sichtung und Veröffentlichung
der seAtceizemeAe« FofAswe/otfim besorgt sein. „Fänden
sich Dichter und Musiker, die aus dem Urquell schweize-

rischen Volkstums neues Leben und frische Kraft schöpften,
dann könnte der Männergesang, dank der Entwicklung
und hohen Ausbildung, die er jetzt in der Schweiz ge-
funden, zu einer der wichtigsten und schönsten Rollen im
Kulturleben unserer Alpenrepublik berufen sein !" Zur
Verwirklichung dieses Wunsches hat E. Meyer mit seinem

„Liederstrauss" auf dem Gebiete des Volksschulgesanges
einen schönen Anfang gemacht. Das Vaterländische und

echt Volkstümliche sind jedoch nicht die einzigen Vorzüge
des „Liederstrauss". Er ist in musikalischer Hinsicht viel
leichter und einfacher, als Zweifels „Helvetia". Mit Recht
darf der Verfasser des „Liederstrauss" behaupten: „Das
Büchlein gibt dem Lehrer, der das Können seiner Schüler

überschätzt oder gern mit dem Vortrag schwieriger Lieder
glänzen möchte^ keine Veranlassung, sich an zu schwierigen
Stoffen zu vergreifen." Dieser Umstand muss bei jedem
Lehrer schwer ins Gewicht falleD, der sonst in den gerade

heutzutage so oft gehörten pädagogischen Ruf „Rückkehr
zur Einfachheit und Natürlichkeit" mit einstimmt. Dass

die „Helvetia" so schwer gegen diesen Grundsatz sündigen
bann, ist demjenigen kein Rätsel, der die grosse Zahl
moderner Fachmusiker ins Auge fasst, die dabei beteiligt
sind; es ist sehr begreiflich für diejenigen, die A. 0.
Stiehlers Worte unterschreiben: „Es ist mir schon ver-
ständlich, dass eingefleischte Musiktheoretiker sich schwer

von ihren Vorurteilen loszumachen vermögen, ist doch die

Musiktheorie oft gewissermassen ihre Religion, a6er îm

Sac/îe» ties FofÄ-sscAMfenferncAfs soWfe» s/e mcAf Ainein-
re</e« ; sie sind eben „ganz gute Musikanten", aber schlechte

Pädagogen. Musiklehrer von Fach sind die grössten Feinde
des Gesangunterrichts in der Volksschule; jedenfalls unter-
scheiden diese Herren nicht genügend zwischen Kehlen
und Seelen." Zu den Vorzügen des „Liederstrauss"
rechnen wir auch „die methodischen Winke über melo-
dische und rhythmische Vorübungen und Erklärungen im
direkten Anschluss an das zu lernende Lied." Sie regen
den Lehrer an, den Schlendrian des blossen Eindrillens
abzuschütteln und bilden mit dem musikalischen System
im Anhang eine Gesangtheorie, wie wir sie oben unter
Frage 1 wünschten. Wir entscheiden uns für den „Lieder-
strauss" von E. Meyer, weil er vor jedem der drei Mit-
konkurrenten drei augenscheinliche Vorzüge voraus hat:
1. Leichtigkeit und Volkstümlichkeit. 2. Genaue Ordnung
der Lieder nach methodischen Grundsätzen. 3. Wichtige
methodische Winke, wodurch der „Liederstrauss", ohne

der tüchtigen Lehrkraft Zwang aufzuerlegen, ein treuer,

sicherer Führer für den Lehrer wird, dessen starke Seite
der Gesangunterricht nicht ist.

Der zweiten Hauptfrage des erziehungsrätlicben Kreis-
Schreibens folgt noch ein Nachsatz: „Und was für ein
Fa6eWenderA würden Sie etwa als Klassenlehrmittel, das

neben dem individuellen Cd. h. der Liedersammlung) zu
gebrauchen wäre, vorschlagen?" Nach unserm Dafürhalten
sind die rhythmischen und methodischen Vorübungen,
welche Meyer den Liedern in Kleindruck vorausschickt,
geeignet, ein Tabellenwerk zu ersetzen, wenn der Lehrer
dieselben je nach Bedürfnis erweitert und auf die Wand-
tafel schreibt. Freilich verursacht dieses Verfahren einige
Mühe, es leistet jedoch nach unsern Erfahrungen bessere

Dienste als die bisher bekannten Tabellenwerke. Sollte
aber die Mehrzahl der st. gallischen Lehrerschaft ein Ta-
bellenwerk wünschen, so liesse sich ein solches in engem
Anschluss an den „Liederstrauss" jedenfalls mit geringen
Kosten erstellen.

Zum Schlüsse geben wir der bestimmten Uberzeugung
Ausdruck, dass durch die Wahl des „Liederstrauss" zum
obligatorischen Lehrmittel der Schule und dem Volksgesang
in vorzüglicher Weise gedient wäre.

Zur Frage der Nationalhymne.
Mit grossem Interesse habe ich jüngst die von Herrn E.

in L. geschriebenen Artikel „Unsere Nationalhymne" in Ihrem
geschätzten Blatte gelesen, und ich möchte diesen Anlass be-
nützen, ebenfalls einen Beitrag zu dieser Frage zu liefern. Ob
wir eine in Text und Melodie allseitig befriedigende National-
hymne besitzen oder ob nicht eventuell wie die traditionellen
Lieder „Rufst du mein Vaterland", „Lasst hören aus alter
Zeit" etc. durch eine bessere Nationalhymne ersetzt werden
könnten, hat man sich in interessirten Kreisen schon oft ge-
fragt, ohne bisher eine befriedigende Lösung zu finden. Schon
im Jahr 1868 hat Herr Musikdirektor (V. Bergmann (damals in
Muri) die bisher übliche Jfefod/e zu „Rufst du mein Vaterland"
als unpassend und verfehlt bezeichnet und den Versuch gemacht,
zu dem bestehenden Text eine einfache und volkstümliche Melodie
zu erfinden. Diese Melodie ist in as dur (*/4 Takt) recht hübsch
gedacht und hat Anklänge an die ursprüngliche englische National-
hymne, will aber namentlich wegen des veränderten Rhythmus
P/4 statt ®/4) nicht recht in den Kopf hinein und erinnert mich
an den verunglückten Versuch eines Harmoniemusik-Direktors,
das herrliche Baumgartnerlied „0 mein Heimatland" in (*/4)
Marschtempo zu verwerten. In diesem Rhythmus wird das
schöne Lied verunstaltet, ich möchte sagen : verwurstet. Die
Bergmannsche Imitation, so gut sie gemeint war, blieb daher
ohne Erfolg, und gegen Ende 1889 tauchte in der „Schweiz.
Musikzeitung" ein anderer Versuch auf, eine Verbesserung des
Texfes der einen oder andern Nationalhymne (Rufst du mein
Vaterland oder des Sempacherliedes) anzubahnen. Ich verweise
im hesondern auf Nr. 24 der „Schweiz. Musikzeitung" vom
31. Dezember 1889 (S. 191), Nr. 1 vom 20 Januar 1890 (S. 5),
Nr. 2 vom 3. Februar 1890 (S. 13) und Nr. 10 vom 31. Mai
1890 (S. 81) ; namentlich der zuletzt genannte Artikel der Re-
daktion des Blattes (damals Musikdirektor Glück in Frankfurt)
verbreitet sich einlässlich über die angeregte Frage, kommt aber
nach Erwägung aller Gründe pro und contra zu dem Schlüsse,
dass es einstweilen wohl beim Affen bleiben werde. Diese
Prophezeiung hat sich als richtig erwiesen, d. h. wir stehen
heute auf dem gleichen Punkte, wie 1868 und vorher, und nun
tritt Herr Musikdirektor Se/ineeJer^er in Biel auf den Plan,
indem er die bestehenden vaterländischen Hymnen als eintönig
und wenig begeisternd bezeichnet und für Erstellung einer muster-
gültigen Nationalhymne eine Preisbewerbung eröffnen will. Der
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Gedanke an und für sich ist recht schön, ob er aber zu einem
Ziele führt, möchte ich mit Herrn E. in L. sehr bezweifeln.
Ich teile überhaupt in allen wesentlichen Punkten die von dem
letztern vertretene Ansicht, wie ich es schon in der Schweiz.

Musikzeitung von 1890 (S. 5) angedeutet habe. Wenn die

Wiederholung hier erlaubt ist, so habe ich dort im wesentlichen
gesagt: „Es hat etwas Missliches und Bedenkliches, auf üe-
s/f//wH<7 hin einen schönen Text zu bekommen, der die nationalen
Gefühle in treffender Form ausdrückt. Das sollte spontan von
einem wahren Dichter ausströmen, wie „0 mein Heimatland".
Das Sempacherlied hat in seiner Melodie doch etwas Ordinäres,
Banales : ich konnte mich nie recht dafür begeistern. Für mein
Gefühl hat „Rufst du mein Vaterland" doch die kräftigere,
packendere Melodie. Dass auch gekrönte Häupter damit be-

sungen werden, genirt mich gar nicht, das beweist gerade, dass
die Melodie den nationalen Volkston trifft, und schliesslich ist
die Musik doch in eminentem Grade international, allgemein
menschlich. Wollte man also durchaus mittelst Preisaus-
Schreibung einen Text suchen, so würde ich die Melodie „God
save the King" vorziehen.

Im übrigen lassen sich die wahren Volkshymnen nicht
durch Bestellung wacAcw: sie entstehen nur durch begeisterte
und begabte Männer in Zeiten nationaler Not und Erhebung
(v. die Marseillaise und die Wacht am Rhein). — Die letztere
wurde allerdings schon im Jahr 1840 von Max Schnecken burger
gedichtet und erst 1854 von Karl Wilhelm komponirt; beides

geschah aber sicher zu guter Stunde, ohne Preisbewerbung oder
offiziellen Auftrag, und die so entstandene kräftige Vaterlands-
hymne hat bis 1870 gleichsam geschlummert, um in den Tagen
der Not aus langjährigem Schlafe zu erwachen. Ahnlich ist
eigentlich das Keller-Baumgartnersche „0 mein Heimatland"
entstanden, nur in kürzeren Intervallen. Dagegen sind nament-
lieh die harmonischen Schwierigkeiten dieses Liedes derart, dass

es n/ema/s Volkshymne werden könnte. Nur geübtere Männer-
chöre mit ganz tüchtigen Leitern überwinden diese Schwierig-
keiten, von schwächeren Vereinen habe ich es noch nie anders,
als rhythmisch bedenklieh und an den kritischen Stellen erbarm-
lieh falsch singen hören. Aus diesem Grunde eignet es sich
auch nicht zur Aufnahme in ein Schulliederbuch, obwohl es wie
wenige populär geworden ist und in der ganzen Schweiz- ge-
sungen wird.

Das Résumé dieser Betrachtungen geht dahin, dass von einer
Preisbewerbung, wie sie neuerdings angeregt wurde, nicht viel
zu erwarten ist. Lassen wir den dichterischen und musikalischen
Genius walten, die vielleicht doch einmal eine richtige Volks-
hymne hervorzaubern und halten wir bis dahin die 300-jährige
englisch-deutsch-schweizerische Hymne in Ehren

(7. iL in Frauenfeld.

Aus den Verhandlungen des Zentralausschusses
des Schweizerischen Lehrervereins.

Am 14. und 15. Oktober hielt der Zentralausschuss des
Schweiz. Lehrervereins in Zürich zwei Sitzungen ab, über die
hier in der Hauptsache berichtet werden soll. Anwesend waren
ausser dem Präsidenten, Hrn. Heer in Mitlödi, die HH. Dr.
Lf/rf/iorfèr, Basel, Vizepräsident, /'teinter in Küsnacht, Aktuar,
Prof. 6rM«2itt(/er in Solothurn, Direktor Äe5sa/««t in Kreuzlingen,
Direktor Ra/.si'^cr und Sekundarlehrer IPrtngarf in Bern, Direktor

in Zürich und Fritschi als Vertreter der Leitung der
Yereinsorgane. Entschuldigt hatten ihre Abwesenheit die HH.
Dr. Wettstein in Küsnacht und Prof. Gavard in Genf.

Nach Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung er-
folgt das Vorlesen eiuer Zuschrift des Organisationskomite des
Lehrertages in Zürich, sowie der Mitteilung des CVwtiV diVe/fe«r
de la société pédagogique de la Suisse Romande, dass dieses
Hrn. Prof. Gotiard als Abgeordneten in den Zeutralausschuss
bezeichnet habe. Aus einem Bericht über die letzte Sitzung
der Vorstände des westschweizerischen Lehrerbundes in Genf
ergibt sich, dass die Mitglieder beider Komite einer grössern
Annäherung der beiden grossen Lehrerverbindungen der Schweiz
sympathisch gegenüberstehen und einer Bundessubvention für_die
Volksschule im Sinne der Motion Curti günstig sind. Über

eine Konferenz, die das Departement des Innern wegen Be-
Schickung der duss/el/ani/ »>» LAit-ajo zusammenberufen hat, er-
stattet Hr. Balsiger Bericht (Abordnung zweier Delegirten nach
Chicago), wobei auch der Nachkonferenz gedacht wird, in der
die Vertreter der Schulausstellungen ihr Verhältnis zur Schule
besprachen. Im Anschluss hieran werden für die nächste
Sitzung zwei Referenten mit dem Studium der zwei folgenden
Fragen beauftragt: a) Wie kann der Lehrerverein in engern
Kontakt mit dem eidg. Departement des Innern gebracht werden?
A) Wie können die Schulausstellungen für das Schweiz. Schul-
wesen nutzbarer gemacht werden als bisher?

Die i?erAw«ny t/es Keretres pro 1892 wird auf Antrag der
HH. Largiadèr und Gunzinger genehmigt. Daraus ergibt sich,
dass die Lehrerzeitung bei einer Ausgabe von 11,021 Fr. einen
Vorschuss von Fr. 1173 abwarf, der indes durch die Ausgaben,
welche die Päd. Zeitschrift erforderte, auf den minimen Betrag
von Fr. 7 herabsank. Da sich zu den gewöhnlichen Vereins-
auslagen die Kosten für die Denkschrift betreffend Bundes-
subvention (zwei Konferenzen, Druckkosten zus. ca. 800 Fr.)
gesellten, so scbliesst die letzte Jahresrechnung mit einem
Rückschlag von 588 Fr. d. i. mit einem reinen Vermögen von
16,388 Fr. gegenüber 16,976 Fr. im Jahr 1891.

Über den MfafK/enewdiCK»/ /«r de« ScAim'z. LeAmremw,
der in Nr. 21 d. Bl. in Vorschlag gebracht wurde, referirteHr.
Largiadèr. Er unterstützt die vorgeschlagenen Erweiterungen
der Aufgaben des Vereins (Lehrer-Waiseustift, Publikationen)
und die angeregte Delegirtenversammlung, wünscht jedoch
nicht Wahl des Zentralausschusses durch Urabstimmung, sondern
durch die Delegirten. Im wesentlichen teilt der Zentralausschuss
diesen Standpunkt in der Einzelberatung des Entwurfs, der nach
der Fassung, die er durch diese Beratung erhielt, demnächst in
diesem Blatt zum Abdruck gelangen soll.

Die Zuschrift des (j/a/vter Le/irmwi«s, der bei Erstellung
der sc/ijrei2eriscAe» ScAa/wandÄrar/e durch den Bund rechtzeitige
Kenntnisgabe der Anlage dieser Karte an die Lehrerschaft zum
Zweck der Meinungsäusserung wünscht, wird mit einer ähnlichen
Eingabe des Hm. Prof. Amrein an Hrn. Dr. Wettstein, der
Mitglied einer vorberatendpn Expertenkommission in dieser
Sache war, zur Antragstellung über weitere Schritte in dieser
Angelegenheit übermittelt. •

Auf eine angeregte Ausgabe des schweizerischen Recht-
schreibebüchleins nach Schreibweise Dudens wird nicht einge-
treten, da die bisherige Auflage des Büchleins noch nicht er-
schöpft ist.

Da die Fereinsorgrane infolge der Ausdehnung, welche die
Redaktion der Lehrerzeitung (Literarische Beilage, Inseraten-
beilage) gegeben hat, beinahe ein Defizit ergaben, so wird eine
Modifikation der bestehenden Verhältnisse ins Auge gefasst.
Etwelchermassen zeigt der Verlag Entgegenkommen. Doch wird
eine geringe Reduktion des Textes geboten sein in der Weise,
dass der Inseratenumschlag beibehalten, die Rezensionsbeilage
aber fallen gelassen, dagegen durch Wegfall des Titelkopfes im
Textblatt, das auf seinen 8 Seiten belassen wird, etwas Platz
gewonnen wird. Dem leitenden Redaktor wird für die Kompe-
tenzübersebreitung bei Erweiterung dieses Blattes Déchargé
erteilt.

In Ausführung einer Anregung, die Hr. Stucki in No. 3
der Päd. Zeitschrift dieses Jahres über gemeinschaftliche dn-
se/iajf«n<7 ron FerawscAan/irAw»</smj//r/n _/£ir die McA«/«t ge-
macht hat, werden die HH. Stucki, Balsiger und Weingart
beauftragt, hiefür nähere Vorschläge für den Zentralausschuss
zu Händen des nächsten Lehrertages auszuarbeiten.

Eine Zuschrift der Gemeinnützigen Gesellschaft über die
P/A</e des na/ioua/en Minne», die schon wiederholt wegen Ab-
Wesenheit des Referenten verschoben werden musste, wird in
nächster Sitzung zur Behandlung kommen.

Da noch eine Reihe von Fragen dem Zentralausschuss ob-
liegt, so wird dieser binnen kurzer Frist wieder zusammentreten.



KORRESPONDENZEN.
Die Schulverordnung unseres Kantons ver-

langt eine alljährliche Berichterstattung über das Schulwesen an
den Grossen Bat. Verschiedene Yeruraständungen trugen jedoch
bei, den letzten Bericht zu verzögern, so dass derselbe eigentlich
4 Jahre umfasst hätte; doch beschränkt er sich im ganzen auf
Darstellung der bestehenden Verhältnisse und Zustände. Weil
der Grosse Bat aus Sparsamkeitsrücksichten den Druck des Be-
richtes ablehnte, war es nicht möglich, eher eine selbständige
Mitteilung darüber machen zu lassen, obschon die Verlesung be-
reits im Juni im Bate stattgefunden hat.

Den liauptteil des Berichtes nehmen die Urteile über die
einzelnen Schulen und was damit in Beziehung steht, vor allem
die Schullokale, ein. Da sehen wir, dass die Inspektion — vor-
genommen von Mitgliedern der Landesschulkommission — durch-
weg sich da mit Zufriedenheit aussprechen kann, wo in letzter
Zeit neue Schulhäuser gebaut und dadurch hinreichend grosse
und bequeme Schullokale geschaffen wurden. Während in einem
Schulkreise früher Jahr für Jahr eine Beihe schwächerer Schüler
der grossen Zahl wegen sich so zu sagen selbst überlassen d. h.
sitzen blieben, können da jetzt auch die schwächern nachge-
nommen werden, ohne die bessern zurückzuhalten. Umgekehrt
beklagt sich der Bericht über alle diejenigen Schulen, wo die
Kinder in zu engem Baum zusammengepfercht sind und ermahnt
die betreffenden Schulkreise dringend, Abhülfe zu schaffen. Eines
Übelstaudes erwähnt der Bericht auch, der wohl anderwärts eben-
falls, selten aber in dem Masse empfunden wird, wie bei uns:
der Absenzen. Wenn sie bei uns verhängnisvoller wirken, ist
dies dem Umstände zuzuschreiben, dass wir lauter Halbtagschulen
und für diese noch den Sommer hindurch ziemlich viele Ferien
haben. Der Bericht sagt darüber in dem Abschnitt „Behörden":
„Die Ortsschulräte gaben sich ganz besonders in letzter Zeit viel
Mühe, ihrer Aufgabe gerecht zu werden und haben auch im
Absenzenwesen, wenn nicht den erwünschten, doch einigen Erfolg
aufzuweisen. Einheitliches Yorgehen der obern und untern Be-
hörden allein wird es ermöglichen, diesem grössten Übel in
unscrm Schulwesen abzuhelfen; allein auch hier hilft nur Aus-
dauéf" etc. Alle Ortsschufräte sind jedenfalls hierin nicht inbe-
griffen, klagt doch der Bericht bei einem Schulkreis, dass die
unentschuldigten Absenzen durchschnittlich 11,19 ausmachen und
dass diese die Hauptschuld an dem geringen Stand der betreffen-
den Schule tragen. Soviel wir dem Berichte entnehmen können,
beträgt die kleinste Durchschnittszahl der unentschuldigten Ab-
senzen 0,3, wobei allerdings eher etwas zu leisten ist.

Während einige Schulkreise ihren schulfreundlichen Sinn
durch Neubauten bewiesen, die ihnen ziemliche Lasten aufer-
legen, findet sich der Berichterstatter veranlasst, bei einigen
andern, freilich kleinern, den Mangel an Sympathie für die Schule
hervorzuheben. So heisst es von dem wahrscheinlich ärmsten
und abgelegensten Schulkreis: „Der Schulrat zeigte guten Willen,
besass aber nicht genügend Einfiuss auf die Gemeindebürger
Die Eltern senden die Kinder oft nicht in die Schule und hie
und da ist die Lehrstelle nicht besetzt. Steuern an die Schule,
und wenn sie noch so klein sind, stossen auf Widerstand und
direkte Widersetzung. * Um das Letztere zu verstehen, muss
man wissen, dass der Staat an die Schulgemeinden annähernd
so viel Beitrag leistet, als die Lehrerbesoldungen betragen, so
dass in den Schulkreisen, welche sich mit einem wenig passenden
Lokal begnügen, an Lehrmitteln nichts anschaffen und an eine
Aufbesserung des Lehrergehaltes nicht denken, die Erhebung
einer Steuer nicht jährlich erforderlich ist. Der Bericht rügt es
auch, dass die Leistungen der Gemeinden in keinem Verhält-
nisse zu dem des Staates stehen und sagt: „es sollte in den
Schulgemeinden mehr Begeisterung für die Schule gepflauzt
werden können, damit auch die Gemeinden mehr Opfer bringen
würden." Der Staat sollte jedoch dadurch nicht entlastet werden.

Die Lehrerbesoldungen findet der Bericht zu ungenügend
und es darf konstatirt werden, dass der ganze Bericht nicht nur
den Schulfreund im Verfasser — Hrn. Ldw. Dähler — erkennen
lässt, was sich allenfalls bei einem Erziehungsdirektor a priori
voraussetzen liesse, — sondern auch den Freund der Lehrer, der
ihre Mühe und Arbeit, die Schwierigkeit ihrer Stellung, die
Hemmnisse, die sich ihnen in den Weg legen, ihre Hingebung
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für die Aufgaben der Erziehung, ihren Eifer und ihre Pflicht-
treue zu würdigen weiss und keineswegs in erster Linie und
allein den Lehrer für ungenügende Leistungen seiner Schule ver-
antwortlich macht. Dass den geistlichen Lehrerinnen gegenüber
die gleiche Rüchsicht beobachtet wird, versteht sich von selbst.

Im Jahre 1887 gründeten die wenigen Lehrer unseres Kan-
tons eine Alterskasse unter Mithilfe des Staates. Dieselbe ist
bis jetzt dank dem Umstände, dass es noch keinen Bezüger gab,
auf 5187 Fr. 05 angestiegen. Der Bericht legt es den Schul-
gemeinden nahe, diese Kasse besser zu subventioniren, damit sie
nicht allzusehr leide, wenn einmal ein Unterstützungsfall eintrete.

„Schliesslich bemerken wir, dass bis auf den heutigen Tag
das durch eidg. Vorschriften bestimmte Turnen fast in keiner
Gemeinde richtig zur Ausführung gelangte Eine neu er-
lassene kantonale Verordnung wird dem bisher bestandenen Mangel
hoffentlich abhelfen." Es wurde in der Tat seither die gesamte
Lehrerschaft zu einem freilich kurzen Turukurse zusammenbe-
rufen und es ist anzunehmen, dass man sich allerorts bemüht,
den Anforderungen der Gesetze nachzukommen. —r.

Sofo/ÄMi-». Hr. Prof. ÂïnA-e/in in Basel wurde s. Z. von
der solothurnischen Erziehungsbehörde um Ausarbeitung eines
Gutachtens über die Reorganisation der Rothstiftung angegangen.
Anlässlich der diesjährigen Versammlung des solothurnischen
Kautonallehrervereins teilte Hr. Erziehungsdirektor A/umt/iper
der Versammlung die Hauptgedanken fraglicher Arbeit mit.

Die Mitglieder der Rothstiftung wurden tabellarisch geordnet
und bei jedem die Barwerte der zukünftigen Leistungen ange-
schrieben. Als Normaljahresbeitrag wurde Fr. 10 und als normale
Pension Fr. 100 angenommen. Als Eintrittsalter wurde das
19. und als Grenze des beitragspflichtigen Alters das 48. Alters-
jähr fixirt. Pensionsberechtigt würden die Mitglieder im 60.
Altersjahr, jedoch müssen unter allen Umständen 80 Jahres-
beitrage einbezahlt werden, deren Barwerte für jedes Mitglied
als petmse Zahlung angenommen wurde, selbst für den Fall,
dass das Mitglied oder dessen Witwe oder Waisen bereits pen-
sionsgenössig sind. Bezüglich der Invalidenversicherung hält
sich das Gutachten an die Beobachtung der deutschen Eisenbahn-
Verwaltungen über ihr Bureau-Beamtenpersonal. Wenn auch
die gleichzeitige Invalidenversicherung die Prämien nicht so
bedeutend erhöht, so ist Hr. Kinkelin doch der Ansicht, dass

es ausschliessliche Sache des Staates wäre, für die invaliden
Lehrer zu sorgen. Als Mortalitätstafel wurde die der 17 eng-
lischen Gesellschaften gewählt, welche mit den Verhältnissen
des Lehrerstandes am besten im Einklang zu stehen scheint.
Als Zinsfuss der angelegten Gelder wurden 31/2 "/o angenommen.
Die Pensionen der gegenwärtigen Witwen sind lebenslänglich
gewertet, die der gegenwärtigen Waisen als gewisse Rente bis
zum 18. Jahre.

Bezüglich der Art der Regulirung der Pensionen, wie sie das
Statut der Rothstiftung vorsieht, wird bemerkt, dass dies durchaus
unrichtig ist; denn man darf nie ein Stammkapital als absolut unan-
tastbar erklären, und ebensowenig darf man den Ertrag der Pen-
sionen von der Anzahl der Mitglieder und ihrer Witwen abhängig
machen. Es müssen die Leistungen den Versicherungsrechnungen
gemäss bestimmt werden. Die hiezu nötige technische Bilanz
besteht darin, dass man die Barwerte der zukünftigen Einnahmen
und des Vermögens mit den Barwerten der zukünftigen Aus-
gaben vergleicht. Für das Jahr 1891 ergibt sich unter Berück-
sichtigung der dama/ijen Mity/teder folgende Bilanz:
M. Total-Barwert der Einnahmen (Jahresbeitrag

der Mitglieder, Vermögen der Stiftung, Staats-
beitrag, zu Fr. 3000 jährlich gerechnet, Fr. 253,966,2

_B. Total-Barwert der Ausgaben, die Rente zu
Fr. 100 gerechnet Fr. 279,089,9
Somit ein Defizit von Fr. 25,123,7

das zu gross ist, um unberücksichtigt zu bleiben. Bei einer
Rente von Fr. 90 jedoch wäre der Barwert der Ausgaben nur
Fr. 244,180,9 und es würde sich somit noch ein kleiner Vorschuss
ergeben. Bei Ausrichtung einer jährlichen Pension von Fr. 90
könnte demnach die Stiftung unter Annahme der Reform beschlösse
ihren Gang ruhig weiter führen, immerhin müsste etwa alle
3—5 Jahre die technische Bilanz wieder gezogen werden.
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Der Pensionsbetrag von Fr. 90 ist jedoch ein wenig ge-
nügender. Will man den Pensionsbetrag auf Fr. 100 bemessen,
so ergibt sich das bereits erwähnte Defizit von Fr. 25,123,7,
das nur durch die Erhöhung des Jahresbeitrages um Fr. 8,13
per Mitglied gedeckt werden kann. Ferner widerstreitet es den
im Versicherungswesen geltenden Gewohnheiten, dass pensions-
berechtigte Personen noch Prämien bezahlen müssen. Endlich
ist es zweckmässiger, die Altersrente von einem bestimmten
Altersjahr an beginnen zu lassen, anstatt von einem bestimmten
Dienstjahre an.

Unter Berücksichtigung folgender Grundlagen:
1. Jahresbeitrag von Fr. 25 von jedem atot're» Mitglied bis

zum 60. Altersjahr;
2. Pensionirung aller Witwen und Waisen mit Fr. 100;
3. „ „ Mitglieder vom 60. Altersjahre an mit

je Fr. 100.
4. Pensionirung aller Invaliden, mit Fr. 100 vom Eintritt

der Invalidität an,

ergibt sich folgende Bilanz :

A. Barwert der Einnahmen Fr. 287,458,3
15. „ „ Ausgaben „ 279,089,9

Da dies einen kleinen Uberschuss ergibt, so kann die Kasse
unter diesen Bedingungen ebenfalls bestehen.

Sollen Pensionen von Fr. 300 ausgerichtet werden, so beträgt
der Barwert der Ausgaben Fr. 837,269,7
denen als Vermögen gegenüberstehen „ 139,000,0
durch Jahresbeiträge bleiben zu decken Fr. 689,269,7
was eine jährliche Prämie per Mitglied von Fr. 174.25 erfordert
Für Pensionen im Betrage von Fr. 500 stellt sich die Kech-
iiung so :

Barwert der Ausgaben Fr. 1,395,449,5
Vermögen „ 139,000,0
Bleiben zu decken Fr. 1,256,449,5
Jahresbeitrag Fr. 313. 55.

Günstiger stellt sich die Sache für neu eiwZreZewtfe Lehrer.
Für eine Invaliden-, Alters-, Witwen- und Waisenrente im Betrag
von Fr. 100 beträgt der Normaljahresbeitrag Fr. 23 unter der
Voraussetzung, dass die Altersrente erst mit dem 60. Altersjahre
ausbezahlt wird und die Mitglieder mit dem 20. Altersjahr bei-
treten, event. Nachzahlungen leisten. Bei einem Mitgliedsbeitrag
von Fr. 25 wird die Bente auf Fr. 108. 70 erhöht, und der
gegenwärtige Staatsbeitrag von Fr. 12. 05 auf ein Mitglied ermög-
Seht dann die Erhöhung der Pension um fernere Fr. 56,74, so
dass die Gesamtpension sich auf Fr. 165. 44 stellen könnte.

Fasst man die Ergebnisse der Untersuchung zusammen, so
ergibt sich:

1. Die bisherigen Statuten, wie die Reformvorschläge sind
ungenügend.

2. Mit dem bisherigen Staatsbeitrag und einem Mitglieds-
betrag der nicht invaliden Lehrer von Fr. 25 bis zum 60. Alters-
jähr lässt sich jedem bisherigen Mitglied eine Witwen-, Waisen-,
Invaliden- und Altersrente von Fr. 100, letztere vom 60. Alters-
jähre an, zusichern.

3. Unter den gleichen Bedingungen stellt sich für neu
eintretende Lehrer (Nachzahlungen für verspäteten Eintritt nach
dem 20. Altersjahr vorausgesetzt) der Betrag der Pension auf
Fr. 165.—

Das bedeutende Missverhältnis zwischen den Bezügen der
alten und neuen Mitglieder könnte durch einen erhöhten Staats-
beitrag ausgeglichen werden. Bei einer Pension von Fr. 165
für alle Mitglieder wäre ein Jahresbeitrag von Fr. 80. 23 per
Mitglied erforderlich; es hätte somit der Staat per Mitglied
Fr. 80. 23 — Fr. 25 Fr. 55. 23 zu bezahlen. Seine gegen-
wärtige Leistung beträgt per Mitglied Fr. 12.05, somit bliebe
für ihn eine Mehrbelastung von Fr. 43, welcher Betrag sich
jedoch alljährlich vermindern würde.

Wollte man die jetzt schon Pensionsgenössigen auf der
Pension von Fr. 100 belassen und nur diejenigen mit einer
Pension von Fr. 165 bedenken, die noch nicht pensionsgenössig
sind, so erforderte dies einen Jahresbeitrag von Fr. 67. 44. Die
jährliche Mehrbelastung des Staates gegenüber dem jetzigen
Betrage betrüge Fr. 30.42, die sich aber nach und nach eben-

falls vermindern würde. Soll eine Pension von Fr. 200 in Aus-
sieht genommen werden, so stellt sich der Normal-Jahresbeitrag
unter-Voraussetzung von Nachzahlungen für verspätet Eintretende
für ein neues Mitglied auf Fr. 46, für die äffe« Mitglieder »»ff
den bereits Pensionsgenössigen auf Fr. 104. 61, o&ne die bereits
Pensionsgenössigen auf Fr. 84. 98.

Muss die Höhe der Pension auf Fr. 300 normirt werden,
so erfordert dies einen Normal-Jahresbeitrag für neue Mitglieder
von Fr. 60, für die oZ/e« Mitglieder »»ff den bereits Pensions-
genössigen von Fr. 174.26, oA»e die Pensionsgenössigen von
Fr. 135. Davon sind jedoch die gegenwärtigen Leistungen des

Staates nicht in Abzug gebracht. Hr. Kinkelin kommt zu dem
Schlüsse, es soZZZe •Pe«sio»s&e<rag' po» FV. 200 »nff Er/oZ^
a»<7<"sfreif »em/en fcönne«. Die Staatszuschüsse werden in den

ersten Jahren allerdings ziemlich bedeutend sein, aber alljährlich
abnehmen, indem jedes Jahr eine ziemliche Anzahl von Mit-
gliedern das 60. Altersjahr überschreitet oder mit Tod abgeht,
für welche keine erhöhten Zuschüsse mehr geleistet werden
müssen. Mit der Länge der Zeit wird, falls der Mitgliederbei-
trag auf Fr. 25 stehen bleibt, der Staatsbeitrag für ein Mitglied
auf Fr. 21 fallen und kaum noch das Doppelte der jetzigen
Summe von Fr. 3000 beanspruchen.

Die Generalversammlung der Rothstiftung fasste, gestützt
auf das Gutachten des Hrn. Prof. Kinkelin folgende Beschlüsse:

1. Auf Grundlage der Beschlüsse des kantonalen Lehrer-
Vereins vom Jahre 1890 und des Gutachtens des Hrn. Prof.
Dr. Kinkelin ist ein neues Projekt zur Reorganisation der Roth-
Stiftung auszuarbeiten und zwar auch für den Fall, dass auf
einen hohem Beitrag des Staates nicht gerechnet werden kann,
und der Generalversammlung der Rothstiftung zur Beratung
und Beschlussesfassung vorzulegen.

2. Das Gutachten des Hm. Kinkelin ist — wenn möglich —
im Druck zu vervielfältigen und jedem Mitglied der Rothstiftung
zuzustellen.

Aus Schulberichten.
Stadt Zürich. Der letzte Jahresbericht der Jz'sffert'çe»

Äfudf ZüricA erhielt eine wesentliche Erweiterung durch eine
Übersicht der Organisation und Entwicklung der Schulverhält-
nisse der Stadt von 1877—1892. Innerhalb dieses Zeitraumes
stieg die Zahl der jährlich behandelten Geschäfte von 724 auf
1198.

Die PWmamAwZe umfasste
1877: 18 Knabenklassen mit 821 Schülern,

18 Mädchenklassen „ 877 Schülerinnen,
1892: 22 Knabenklassen „ 1035 Schülern,

24 Mädchenklassen „ 1096 Schülerinnen.
Dazu kam noch eine besondere Klasse für Schwachbegabte.
Die £r<7änzK»<;sscA»fe blieb bei dem Bestand von je drei

Knabenklassen mit 77 Schülern 1877 und 59 Schülern 1892
und sechs Mädchenklassen mit 138 resp. 151 Schülerinnen. In
der Äwu&eHse&KwdarscAwfe stieg die Schülerzahl innerhalb der
15 Jahre von 202 auf 292 (die IV. Klasse ging 1881 ein); die
Afäe«sel-M»5arsrfjMZe steigerte ihre Frequenz von 270 auf
385 Schülerinnen. Die Zahl der Kinder, welche Privatschulen
besuchten, ging in den letzten zehn Jahren von 8,7 auf 6,7 ®/o

zurück. Seit 1877 wurden an die städtischen Schulen neu ge-
wählt: 27 Primarlehrer, 12 Lehrerinnen, 15 Sekundarlehrer,
6 Religionslehrer an der Ergänzungsschule, 1 Gesanglehrer an
der Singschule, 9 Lehrer an der Mädchen-Abendschule, 10 Reli-
gionslehrer an der Sekundärschule, 18 Fachlehrer, 6 Arbeits-
lehrerinnen und 15 Gehilfinnen für diese Schule ; 39 Lehrer und
5 Lehrerinnen für die höhere Töchterschule und das Seminar.
An der höheren Töchterschule sank die Frequenz von 1989 bis
1893 von 87 auf 46, während diejenige des Lehrerinnenseminars
von 58 auf 90 stieg. Innerhalb des behandelten Zeitraumes
erhöhten sich die Ausgaben für das Schulwesen von 445,727 Fr.
auf 509,061 Fr. Der Steuerfuss war beständig 1.40 per Steuer-
einheit. Nach Vollendung des 1890 beschlossenen Neubaues
am Hirschengraben hat die Stadt (jetzt Kreis I von Zürich)
fünf grosse Schulhäuser mit fünf Turnhallen zur Verfügung:
Schulhaus Wolfbach 18 Klassenzimmer, Hirschengraben 22,
Grossmünster 16, Linthescher 16; Schanzengraben 17, zusammen
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89 Schulzimmer. Im Jahre 1861 hatte ein Bauplan für die
nächsten 50 Jahre die Notwendigkeit von 78 Schulzimmern vor-
gesehen. Wie weit die Zeit über die mutmasslichen Berech-
nungen der Gegenwart binwegschreitet, mag die Zukunft lehren.
Möge sie eine ebenso friedliche und ungestörte Entwicklung des
Schulwesens für das erweiterte Zürich bringpn, wie sie die
letzten Dezennien dem alten Zürich gewährt : allezeit aber walte
in Zürichs Schulen der humane Geist Pestalozzis.

J5/7nrf«emr7)e TTowtonssrAw/e. Diese dreiteilige Anstalt zählte
im letzten Schuljahr im ganzen 387 Schüler: 202 deutscher,
141 romanischer und 32 italienischer Sprache, der Konfession
nach 305 Reformirte und 82 Katholiken, ihrer Heimat nach
382 Bündner, 4 weitere Schweizer und 1 Fremder. Die ein-
zelnen Schuleinrichtungen wiesen folgende Schülerzahl auf:

Kl. Gymnas. Realsch. Seminar
1 6 41 —
II 10 57 21

HI 18 42 28
IV 17 29 36
V 10 12 38

VI 8 1 —
VII 13 — —

82 182 123

Der Lehrkörper bestand aus 32 Professoren. An Stelle
des nach Basel übersiedelnden Hrn. Dr. Kreis wurde als Lehrer
der Chemie und Physik gewählt Hr. Z)r. <?. A'hssAer^er von
Lenzburg. Den im Laufe des Jahres verstorbenen HH. <5rw/sr&,
Musiklehrer und Lew/nn, Turnlehrer widmet der Bericht der
Anstalt einen ehrenden Nachruf. Ebenso Hrn. Prof. JFeÄWt,
der von 1855 bis 1990 an der Schule gewirkt hatte und am
9. Juni d. J. gestorben ist, und Hr. Regierungsrat Dr. AW<,
der als Vizepräsid nt des Erziehungsrates und Mitglied des
Direktoriums der Kantonsschule grosse Dienste geleistet hat.
Bibliothek und Sammlungen der Anstalt erhielten im letzten
Schuljahr durch Schenkungen früherer und jetziger Schüler
wertvolle Bereicherung.

Der neue Kurs der Kantonsschule begann am 9. September.
Neueintretende Schüler hatten sich am 5. September zur Auf-
nahmsprüfung einzufinden. Das Schulgeld beträgt ausser 1 Fr.
Beitrag an die Bibliothek für Schweizer Fr. 34, für Ausländer
Fr. 80. Jeder Schüler hat aus der Tuchkasse der Kantons-
schule Tuch zu einer (einheitlichen) Uniform zu beziehen. Das
Kostgeld im Konvikt beträgt 8—8'/2 Fr. wöchentlich. Ausser-
dem hat jeder Eintretende 30 Fr., Ausländer 50 Fr., zum
voraus für Heizung etc. zu entrichten. — In das LeÄrersezwinar
konnten 15 Zöglinge neu aufgenommen werden. Erforderlieh ist
das vollendete 14. Altersjahr und Kenntnisse, die für den Ein-
tritt in die 2. Klasse der Kantonsschule verlangt werden. An
Stipendien gewährt der Staat 8 Freistellen (à Fr. 300) und
eine Anzahl Stipendien von Fr. 170 nebst freier Wohnung im
Seminar oder Wohnungsentschädigung.

Die Beilage zum diesjährigen Programm bildet eine Arbeit
von /. (7. J/wötA : Uber Bündnerische Geschichtsnamen und ihre
Verwertung für die Bündnergeschichte. II. Teil. Ortsnamen.
Behandelte der erste Teil dieser interessanten Studie die Vor-
namen und Taufnamen als Geschlechtsnamen, so gilt dieser
zweite Teil den Ortsnamen und den davon abstammenden Ge-
schlechtsnamen. Die Verhältnisse, wie sie sich aus dem Nieder-
gang, der Auflösung des antiken Städtewesens und der ger-
manischen Bevorzugung der Landschaft und der deutschen Hof-
Verfassung, sowie dem damit parallel gehenden Absterben der
lateinischen Schriftsprache und dem Aufkommen der Mund-
arten ergaben, finden in den bündnerischen Ortsnamen und
ihren Veränderungen ihre Reflexe, die für die Geschichte höchst
wertvoll sind. Bei den verschiedenen Einflüssen, die sich in
Rätien geltend machten, und den sprachlichen Verschiedenheiten,
die Bünden aufweist, ist die Erforschung der Ortsnamen und
ihres Werdens sowohl nach historischer, geographischer und
sprachlicher Seite hin interessant und bedeutungsvoll, und es
wird darum auch dieser Arbeit, die in einem dritten Teil (Hof-
und Flurnamen) vollendet sein wird, in dreifacher Hinsicht Be-
achtung und Anerkenuung zu teil werden.

SoWÄnrw. Durch Gesetz vom 3. April 1892
wurde diesem Institut eine dreiklassige Handelsschule eingefügt,
die am 3. Oktober 1892 mit zwei Klassen eröffnet wurde. An
der dadurch vierteilig gewordenen Anstalt wirkten 31 Lehr-
kräfte. Im Laufe des Jahres schied von seiner Stelle als
Musiklehrer Hr. Aesc7/h'mffww; an seine Stelle trat Hr. R. IFyss.
Als Lehrer der Handelsfächer wurde neu berufen Hr. Zenger
von Bamberg. Die Anstalt wies am Ende des Schuljahres
1892/93 folgende Frequenz auf:

Gewerbeschule in 6 Klassen 84 Schüler und 6 Hospitanten,
Handelsschule „ 2 „ 25 „ ,7 „
Gymnasium „ 7 „ 77 „ „10 „
Pädagog. Abt. „ 4 „ 48 „

Von der Gesamtzahl der Schüler gehören 195 dem Kanton
Solothurn, 14 dem Ausland, die übrigen den andern Schweizer-
kantonen (Bern 33) an. Die Sammlungen erfuhren durch
Schenkungen wertvolle Bereicherung. Der Reisefond der Schüler
stieg auf Fr. 9080 an. Am freiwilligen militärischen Vor-
Unterricht beteiligten sich 62, am obligatorischen Kadettenkurs
150 Schüler der Anstalt.

Als Beilage enthält der Jahresbericht eine Arbeit: Die
öffentlichen Schulprüfungen von Dr. J. 7faw/»mnn. Der Vor-
trag, den der gelehrte Rektor von Solothurn im Schweiz.

Gymnasialverein gehalten hat, erscheint hier in erweiterter
Form. Ein umfangreiches Material über dieses Thema ist in
dieser Studie genannt und verarbeitet. Gegenüber einer Reihe
von Gegnern der öffentlichen Schulprüfungen kommt Hr. Dr. K.
zu dem Schlüsse: „Halten wir vorläufig, d. h. bis etwas Besseres
geboten wird, an den öffentlichen Schulprüfungen fest; wir be-
trachten diese mit Frick als ein wichtiges, durch kein anderes
Surrogat hinreichend zu ersetzendes Mittel, durch welches der
berechtigten Forderung der Eltern und Angehörigen, einen Ein-
blick in die Arbeit der Schule zu tun, am einfachsten Rechnung
getragen wird. Wir verlangen aber zugleich von der Einrich-
tung öffentlicher Prüfungen; dass sie diesem Zweck vollständig
genügen, ohne dass die Schule dabei ihren ernsten und wich-
tigsten Erziehungsaufgaben untreu werde.®

AUS AMTLICHEN MITTEILUNGEN.
Âîr/cA. Frl. E. Kuhn, Arbeitslehrerin in Winterthur wird

in Anerkennung ihrer vorzüglichen Leistungen das Fähigkeits-
zeugnis als Arbeitslehrerin ohne vorhergegangene Prüfung aus-
gestellt.

Die Errichtung einer neuen (35.) Lehrstelle in Winterthur
(Klasse für Schwachbegabte) wird genehmigt, und als Verweser
an dieselbe abgeordnet: Herr J. Burkhard von Richtersweil,
bisher Lehrer in der Anstalt Regensberg.

Der durch den Handwerkerverein des Bezirkes Dielsdorf in
Dielsdorf eröffneten Fortbildungsschule für Handwerkslehrlinge
wird die erziehungsrätliche Genehmigung erteilt.

Die Fähigkeitsprüfungen für zürcherische Arbeitslehrerinnen
finden am 28.—30. Okt. 1893 in den Schullokalitäten der
Schweiz. Fachschule für Damenkonfektion und Lingerie
(Schipfe 32, Zürich). Die von den Teilnehmerinnen ange-
fertigten Arbeiten werden Sonntag, den 29. Okt., von 10 bis
12 Uhr und 0/2 bis 4 Uhr im Zimmer No. 9 zur Besichtigung
ausgestellt.

Als Assistenten am chemischen Laboratorium an der Hoch-
schule (Abteilung A) werden ernannt: Herr Hans Buss aus
Basel, I. Assistent; Herr Dr. Bernhard Napieralsky aus Otrovy
(Russisch Polen) II. Assistent.

Als Unterassistent an der Tierarzneischule, für Anatomie
und Physiologie wird ernannt : Herr Aloys Schnyder von
Kriens.

Herr Dr. H. Goldschmidt, Privatdozent an der II. Sektion
der philosophischen Fakultät der Hochschule wird für das
Wintersemester 1893/94 und das Sommersemester 1894 beurlaubt.

Es werden für 46 während des Sommersemesters 1893
(1. Mai bis 1. November) wegen Krankheit bezw. wegen Re-
krutendienst von Lehrern bezw. Lehrerinnen notwendig gewor-

j denen Vikariate an Additamenten zusammen 6705 Fr. aus-
I gerichtet.
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An den Kantonallehranstalten, sowie für den Besuch aus-
wärtiger Hochschulen und des schweizerischen Polytechnikums
worden für das Wintersemester 1893/94 folgende Stipendien
und Freiplätze erteilt:

Att„ v v i Frei- Stipen- Betrag Dnrch- _Hochschule. platze dien Min. Max. schnitt Total
1. Aus der Staatskasse:

Theolog. Fakultät 1 4 200 240 230 920
6; Staatsw. „ 1 3 160 240 200 600
c) Medizin. „ 1/2 2 200 240 220 540
<Z) Philosoph. „ — — — — — —

2. Aus dem Jubiläums-
stipendienfond — 1 — — — 100

3. Aus dem Hochschul-
fond — 1 — — — 150

B. Polytechnikum — 1 — — — 100
C. Auswärt.Anstalten... — 2 160 200 180 360
D. Kantonsschule:

o) Gymnasium 3 1 — — — 60
Industrieschule — 1 — — — 120

51/2 16 2950
Hern. Nachdem nr. Ernst Walser die Wahl zum Lehrer

an der Sekundärschule Worb abgelehnt, wurde Hr. Rud. Hugi
provisorisch gewählt, welche Wahl die Bestätigung erhält.

Zum Schulinspektor des I. Kreises ist gewählt worden
Hr. Otto Jossi, Sekundarlehrer in Meiringen (nicht Hr. Jost,
wie irrtümlich gemeldet.)

Die Errichtung einer besondern Mädchenarbeitsschule an
der Sekundärschule Utzenstorf wird genehmigt.

SCHULNACHRICHTEN.
SrÄMWgemrÄe £Wiwftro«r/e. Die ständerätliche Kom-

mission, welche über die schweizerische Schulwandkarte Be-
ratung hielt, empfiehlt Herausgahe der Karte im Staatsverlag
und unentgeltliche Abgabe der vollständig ausgerüsteten Karte
an sämtliche Primär-, Mittel- und Fortbildungsschulen, an denen
Vaterlandskunde gelehrt wird. Für die Ausführung sind drei
Jahre in Aussicht genommen. — Wir hoffen, es werde nach
gültiger Beschlussfassung der eidgen. Räte der schweizerischen
Lehrerschaft genaue Kenntnis gegeben werden von dem Plan
und der Art der Ausführung der Karte, damit sich die An-
schauungen der Lehrer in dieser Sache äussern können, ehe es
zu spät ist.

Rb«/«ss»o»reZZe Ziele. Im Anschluss an das katholische
Lehrerfest in Schwyz offenbart ein Korr. der „Ostschw." die
Ziele des katholischen Lehrervereins, al=da sind : Möglichst viele
Mitglieder, starke Vereinskasse, ein pädagogisches Organ, das
etwas heisst, ein katholischer „Fortbildungssehüler", katho-
lische Fortbildungsschulen — »die kommende Zeit ist
die Zeit der Fortbildungsschulen" —, mit denen der
Bund dann rechnen muss, Witwen- und Alterskassen der
Lehrer, eine Schulausstellung für die katholische deutsche Schweiz,
möglichst viele Sektionen, denn in den Sektionen liegt der
Schwerpunkt der Tätigkeit des Gesamtvereins — in allen Kan-
tonen solche Sektionen — Im Kanton St. Gallen hat der
Verein 45 Mitglieder. Überall wird die Werbung von Mitgliedern
fortgesetzt.

Aarga«. Die neugegründete Anstalt Aarburg unter der
Leitung des Herrn Direktor Bauer wird demnächst eröffnet
werden können. Als Lehrer der deutschen Abteilung wurde
vom tit. Regierung8rat gewählt: Hr. LZwpo TPtrz, Fortbildungs-
lehrer in Battenwyl. Die Wahl des französischen Lehrers wurde
noch nicht vorgenommen. Wie man vernommen hat, soll
St. Gallen auch im Sinne haben, seine Zöglinge hierher zu
senden, und sollen deshalb Unterhandlungen gepflogen werden.

A/)/>e«ji?/Z A.-RA. Der Kantonsrat hielt diese Woche Be-
ratung über das Schulgesetz, das an Stelle der bisherigen Ver-
Ordnungen treten soll. Im wesentlichen gelangten die Vorschläge
der Regierung zur Annahme: Unentgeltlichkeit der Lehrmittel,
Ausdehnung der Schulzeit, alle fünfJahre fachmännische Inspektion.

Sf. GaZZen. (-0- Korrespondenz.) Wir haben einen kleinen
Schalbuchstreit. Die Kohlen glimmen schon seit einiger Zeit,

und wenn ein helles Aulflackern des Feuers bisher vermieden
werden konnte, so bläst doch hie und da ein Vorübergehender
hinein, dass die Funken auffliegen.

Seit Jahren spricht man nämlich davon, es sollte ein neues
GfsowyZeArwîVZeZ geschaffen werden. Das ist leichter gesagt, als
getan ; längere Zeit schien es, als wage sich niemand an die
Arbeit. Da erscheinen plötzlich zwei zugleich auf dem Plan,
Zweifels »Helvetia" und Meyers „Liederstrauss". Wäre das
eine oder das andere nach Recht und Brauch allein zur Welt
geboren worden, so hätte es ohne Zweifel die freundlichste
Aufnahme gefunden; da sie nun aber als Zwillingssohwestprn
erscheinen, sträuben sie sich etwas zornig gegeneinander und
buhlen um die Gunst der Pädagogenzunft, was sonst kaum mehr
zu den alltäglichen Dingen gehört. Namentlich für den »Lieder-
strauss" wird von gewisser Seite mit Hochdruck gearbeitet,
wobei man die »Helvetia" in recht nnsanftpr Weise verunglimpft,
als ob an ihr eitel Torheit und Unverstand zu finden wären.
Es fällt ihrem Korrespondenten nicht ein, für das eine oder
andere der beiden trefflichen Büchlein in gleicher Weise Partei
zu ergreifen. Am kommenden Samstag werden in der Haupt-
stadt die Delegationen der Bezirkskonferenzen darüber beraten,
was jn »Sachen zu tun und vorzuschlagen sei". Wir haben
die Uberzeugung, dass man sachlich und vorurteilslos das Für
und Gegen prüfen werde. Das Richtigste wird sein, die end-
gültige Entscheidung etwas hinauszuschieben und der Lehrer-
schaft unterdessen Gelegenheit zu geben, beide Liedersamm-
lungen praktisch zu erproben. Diejenigen werden Recht behalten,
die da behaupten, dass das eine dem andern gegenüber etwas
voraus hat; ob nun das „Etwas" des einen oder das des anderen
schwerer wiegt, das kann nur die Zukunft zeigen. Wer heute
beide Büchlein dnrchpfeift, dem wird der „Liederstrauss" be-
hagen, weil er leichter erscheint, wer sie durchspielt, der zieht
die „Helvetia" vor, weil sie musikalisch weit wertvoller ist;
aber nur wer beide in der Schule erprobt hat, weiss, welches
den Vorzug verdient. Zeigen sich dann auch Mängel, so fragen
wir erst weiter, inwiefern diesen bei Neuauflagen begegnet wird ;
denn was nicht ist, kann auch hier noch werden. Ich denke
also, wir entscheiden uns vorläufig für beide und nachher für
das Bessere.

So/o/ÄwrM. Provisorische Lehrerwahlen. Langendorf n :
J". EröAZi, Lehrer in Onsingen; Welschenrohr I: ErtWoZZ»

Rt/r/scAt; Nuglar I: AZArvt RwZseA; Boningen: EmsZ IF»>s;
Härkingen: HttZrfroVA NiWerer; Obergerlafingen : JFiVMm
Sïwffrr. Definitive Wahl. Biberist Ib: ArZ. Xwter&arÄer, bis-
heriger. — Die Gemeinde Gossliwyl beging letzten Sonntag,
begünstigt vom prächtigsten Herbstwetter, die Einweihung des
neuen Sehulhauses. — Die Gemeinde Oberdorf hat ihrem vom
Schuldienst zurückgetretenen Lehrerjubilar FVöAZZcAer eine jähr-
liehe Pension von Fr. 200 zugesprochen.

Ai?wcAdZ«J. On annonce la mort de M. A. Z7m»Zfà, pro-
fesseur de langue italienne et d'économie politique à l'Académie.

Fat/d. Le Conseil d'Etat a fait dernièrement les nomi-
nations suivantes: Maître de grec et de latin au collège de
Morges: M. A. Re»/wow<Z, actuellement Maître à Yverdon;
Maître de français à l'école supérieure communale de Lausanne:
M. I?d. Roy, directeur de l'établissement; sous-secrétaire au
Département de l'Instruction publique: M. AZ/. Cor»)02; maître
de langue espagnole à l'école cantonale de commerce : M. JorcZ-
Rowan, à titre provisoire et pour une année; maître de langue
française aux écoles normales, et à titre définitif: M. CA. JfocZcr.

TAnrgoM. In Diessenhofen ehrten Bürgerschaft und Vereine
die Tätigkeit des Hrn. Sekundarlehrer Mettler, der an die
meteorologische Station in Zürich übersiedelt, durch eine wür-
dige Abschiedsfeier.

ZttnVA. In der Stadt Zürich wurden 1158 Knaben in
60 Kurse für Handarbeitsunterricht aufgenommen, der diesen
Winter womöglich an schulfreien Nachmittagen erteilt werden wird.

LeArcrZi/rneereZn EürZeA. Wiederbeginn der Übungen Mon-
tag 30. Oktober, abends 6 Uhr. Kantonsschule. Programm für
den Winter: Turnen nach dem neuen Lehrmittel für Primär-
schulen. Freundliche Einladung zu reger Beteiligung und zum
Beitritt.


	

